
ökonomischen, sozialen wie geistig-moralischen und 
kulturellen Vorzüge unserer sozialistischen Gesellschaft 
in bewußter Auseinandersetzung mit allen dem Sozia
lismus fremden und feindlichen Erscheinungen entwik- 
keln und zur Geltung bringen.
Schließlich ist zu bedenken, daß auch noch verschie
denartige Überbleibsel materieller Natur für die Zäh- 
lebigkeit der Kriminalität von Einfluß sind. Dazu gehö
ren neben anderen Faktoren (wie etwa das Fortbeste
hen von Restpositionen kapitalistischen Privateigen
tums bis in jüngere Vergangenheit, deren präzise Wer
tung den Rahmen unseres Gesprächs sprengen würde) 
z. B. verschiedene Erscheinungen von anarchischem, ge
sellschaftlich und rechtlich nicht legitimiertem privatem 
Einkommens- und Gewinnerwerb, aber auch manche 
übersteigerten Konsumbedürfnisse, die sich zuweilen 
selbst in kriminellen Bahnen bzw. deren Nähe bewe
gen.
Solchen Praktiken, die keinbürgerlich-anarchischen Le
bensauffassungen entspringen und diese wiederum näh
ren und sich in verschiedenster Hinsicht negativ auf 
die sozialistische Bewußtseinsbildung der Bürger aus
wirken, werden wir mit dem weiteren Ausbau der so
zialistischen Produktionsverhältnisse und dem Auf
schwung der Produktivkräfte, die eine zunehmend um
fassendere Bedürfnisbefriedigung im Sinne der Haupt
aufgabe ermöglichen, Schritt für Schritt den materiellen 
sozialen Boden entziehen.
Redaktion: Welche wesentlichen Komponenten gewin
nen an Bedeutung, um den gesellschaftlichen Charak
ter der Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung 
weiter auszuprägen?

Buchholz: Genosse Renneberg hat den Grundansatz 
bereits ausgesprochen: Indem die Arbeiterklasse als 
gesellschaftlich-politische Hauptkraft der Errichtung 
des Sozialismus und Kommunismus im Bunde mit 
allen Werktätigen ihre historische Mission verwirklicht, 
werden zugleich schrittweise — nach Maßgabe des Fort- 
schreitens dieser Umwälzung — noch vorhandene soziale 
Existenz- und Entstehungsbedingungen der Kriminalität 
aufgehoben werden. So legen wir in der Tat — wie 
Engels in seiner berühmten Elberfelder Rede (Marx/ 
Engels, Werke, Bd. 2, S. 541) formulierte — „die Axt an 
die Wurzel des Verbrechens“, indem wir „den Gegen
satz des einzelnen Menschen gegen alle anderen“ durch 
die revolutionäre Umgestaltung aller Gesellschaftsver
hältnisse aufheben und „dem sozialen Krieg den sozia
len Frieden entgegen(setzen)“. Je mächtiger die Pro
duktivkräfte werden, je vollkommener sich die sozia
listischen Produktions- und anderen Gesellschaftsver
hältnisse sowie die sozialistische Lebensweise entwik- 
keln, je mehr sich die Menschen als sozialistische Per
sönlichkeiten entfalten, desto günstiger werden die Be
dingungen, Straftaten und den ihnen zugrunde liegen
den Nachwirkungen der Vergangenheit sowie äußeren 
Einflüssen effektiv entgegenzuwirken. Auch darin zeigt 
sich die prinzipielle Überlegenheit bereits des Sozialis
mus als erster, niederer Phase der einheitlichen kom
munistischen Gesellschaftsformation.
Um den gesellschaftlichen Charakter der Kriminalitäts
bekämpfung und -Vorbeugung weiter auszuprägen, 
kommt es folglich entscheidend darauf an, sich bei der 
Entfaltung und Leitung entsprechender gesellschaft
licher Aktivitäten auf diese objektiven gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozesse zu stützen und aktiv zu ihrer 
Förderung beizutragen. Es geht um die zielstrebige För
derung und Weiterentwicklung all der bewußten und 
organisierten Aktivitäten der Arbeiterklasse wie auch 
aller anderer Werktätigen im Rahmen des Wirkens 
— erstens der staatlichen Organe (Volksvertretungen, 

ihre Räte und Kommissionen),

— zweitens der sozialistischen Betriebe (Betriebslei
tungen bzw. Vorstände und Arbeitskollektive; im 
sozialistischen Wettbewerb, insbesondere der Mas
senbewegung für Ordnung und Sicherheit; bei der 
Durchsetzung von Rechnungslegung und Kontrolle, 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und aktiven Vorbeugung und 
Bekämpfung von Rechtsverletzungen und Disziplin
verstößen usw.) sowie

— drittens, eng damit verbunden, der Massenorganisa
tionen.

Dazu gilt es, die entsprechenden rechtlichen Mittel, die 
namentlich in den letzten Jahren zahlreich neu erlas
sen oder -präzisiert wurden, voll auszuschöpfen, so das 
Gesetz über den Ministerrat, das Gesetz über die ört
lichen Volksvertretungen und ihre Organe, die VEB-VO, 
wie auch Beschlüsse der Leitungen der Massenorgani
sationen, besonders des FDGB und der FDJ.
Hierzu gehört generell die staatlich geleitete, kollektive 
und wechselseitige „Erziehung zur freiwilligen Einhal
tung der sozialistischen Rechtsnormen, zum Schutz des 
sozialistischen Eigentums, einschließlich des Schutzes 
vor Havarien und Bränden, zu bewußter Disziplin und 
hoher Wachsamkeit“, was wir als Aufgaben der staat
lichen Organe und der gesellschaftlichen Organisatio
nen sowie eines jeden Bürgers begreifen. So steht es im 
Parteiprogramm, und auch Verfassung (Art. 90) und 
StGB (Art. 3) verpflichten ausdrücklich dazu. Auf diese 
Weise verwirklicht und entfaltet sich die führende Rolle 
der Arbeiterklasse umfassend, auch in ihrer Auswir
kung auf die Vorbeugung und Bekämpfung der Krimi
nalität. Denn so wie jede Unordnung und Ungesetzlich
keit Möglichkeiten dafür eröffnet, daß einzelne aus 
Egoismus oder Raffgier, aus Betriebs- oder Lokalegois
mus, aus Disziplinlosigkeit oder Gleichgültigkeit Straf
taten oder andere Rechtsverletzungen begehen (zumal 
sie dann hoffen können, daß ihre Tat unter Verletzung 
der Leninschen Forderung nach Unvermeidlichkeit der 
Reaktion ohne gebührende Ahndung bleibt), so wird 
in dem Maße, in dem wir Ordnung und Gesetzlichkeit, 
Staatsdisziplin, Rechnungslegung und Kontrolle über
all durchsetzen, der Boden für Rechtsverletzungen 
schrittweise eingeengt, wird allmählich die N o t w e n 
d i g k e i t  zur Einhaltung der unkomplizierten Grund
regeln für jedes Zusammenleben von Menschen immer 
mehr zur G e w o h n h e i t  werden.
Diese Leninsche Einsicht überall durchzusetzen und so 
Verantwortung für das Ganze, eine verantwortungsbe
wußte Einstellung zu den Pflichten (gewissermaßen 
als Herzstück sozialistischen Rechtsbewußtseins) zu ent
wickeln und zu festigen muß von allen staatlichen Or
ganen und Einrichtungen, von allen Leitungen aller 
Ebenen voll begriffen und zielstrebig verwirklicht wer
den. Das ist und bleibt m. E. leitungsmäßig die Schlüs
selfrage der ganzen Kriminalitätsvorbeugung und -be- 
kämpfung. Natürlich haben hierbei eine spezifische 
Aufgabe die Justiz- und Sicherheitsorgane, die Juristen 
überhaupt. Sie erfüllen diese in erster Linie durch hohe 
Qualität und gesellschaftliche Wirksamkeit ihrer jewei
ligen Tätigkeit (Rechtsprechung, Strafverfolgung, Ge
setzlichkeitsaufsicht). Diesen Erfordernissen werden sie 
um so eher gerecht, je besser sie es verstehen, die Vor
züge des Sozialismus — dazu gehört ganz wesentlich die 
gewachsene Aktivität der Kollektive und gesellschaft
lichen Kräfte — in ihrer jeweiligen Tätigkeit zur Gel
tung zu bringen, indem diese, wie es als strategische 
Grundorientierung für diesen Bereich im Parteipro
gramm formuliert wird, „noch enger mit der gesell
schaftlichen Aktivität zur Durchsetzung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit und zur Gewährleistung von Ord
nung und Sicherheit verbunden“ wird. Das schließt 
eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit ein. _
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